

CHECKLISTE: Massnahmen, mit denen Sie Fehleinschätzungen vermeiden
Ihre Massnahme
Das sollten Sie beherzigen
Berücksichtigt?
Den Sachverhalt habe ich umfassend geklärt und erfasst?

· Dies ist entscheidend, damit Sie Fehleinschätzungen vermeiden können. Unklarheiten müssen ausgeräumt werden. Verlassen Sie sich nicht auf Vermutungen oder vage Aus-sagen.
· Gehen Sie systematisch vor. Stellen Sie die W-Fragen: Wer? Was? Wann? Warum? Wie?
· Fordern Sie im Zweifel eine schriftliche Schilderung des Sachverhalts ein. Ggf. können Sie Hilfestellung geben und mit den Kollegen den Sachverhalt gemeinsam aufbereiten und festhalten.
· Um bei einem mündlich geschilderten Sachverhalt sicherzustellen, dass Sie alles richtig verstanden haben, sollten Sie den Sachverhalt in eigenen Worten wiederholen. Verschriftlichen Sie unbedingt das Gesagte.
q Ja q Nein

Die Rahmenbedingungen habe ich sorgfältig er-mittelt?

· Fordern Sie nötige Informationen an, die Ihnen eine datenschutzrechtliche Einschät-zung ermöglichen. Das sind beispielsweise die Informationen, die im Verzeichnis von Bearbeitungstätigkeiten enthalten sein müssen. Ferner sollten Sie Informationen zum Zweck, zu Datenarten, Empfänger, eingesetzter Technik oder zu Dienstleistern einfor-dern.
· Hilfreich für das Verständnis sind auch Konzepte und Datenflussdiagramme.
· Unter Umständen gibt es bereits kollektivrechtliche Vereinbarungen, etwa eine Be-triebsvereinbarung. Diese kann erhebliche Auswirkungen auf Ihre Bewertung haben, etwa wenn dort bestimmte Bearbeitungsverbote enthalten sind.
q Ja q Nein
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Rechtliche Aspekte habe ich identifiziert?

· Man muss Ihnen sagen können, worauf man die Bearbeitung stützen will, sprich auf welcher Rechtsgrundlage die Bearbeitung basiert.
· Nennt man Ihnen pauschal das „berechtigte Interesse“, müssen Sie hier nachbohren. Erstens muss man hier konkret werden und zweitens muss später eine Interessenabwä-gung zugunsten des berechtigten Interesses ausfallen, damit sich die Bearbeitung auf Art. 31 Abs. 1 DSG stützen lässt.
q Ja q Nein

Ich habe Interpretationen, Sichtweisen und Meinun-gen recherchiert?

· Je eingriffsintensiver die Bearbeitung für das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen ist, desto mehr Aufwand müssen Sie hier treiben.
· Prüfen Sie nicht nur, was in Gesetzen steht. Mindestens genauso wichtig sind Fach-bücher, Papiere von Aufsichtsbehörden, Rechtsprechung und Kommentare.
· Auch eine Internetrecherche kann sinnvoll sein. Nutzen Sie künstliche Intelligenz (KI), kann auch das eine gute Informationsquelle sein. Aber Vorsicht: KI kann halluzinieren. Deshalb müssen Sie die Ergebnisse kritisch prüfen
q Ja q Nein

Vertretbare Positionen habe ich erarbeitet?

· Entwickeln Sie logische und rechtlich gut begründbare Meinungen zu den betreffenden Fragen Ihres Sachverhalts.
· Gerade bei schwierigen Fragen kann eine Pro-und-Kontraliste der Entscheidungsfin-dung dienen und diese auch für später dokumentieren.
· Was vertretbar ist, ist oft Ansichtssache. Tauschen Sie sich mit anderen Datenschutz-profis aus.
q Ja q Nein

Ich habe mir eine eigene Meinung gebildet?

· Setzen Sie hier einerseits auf Ihr Fachwissen und die bereits erarbeiteten Ergebnisse.
· Wahren Sie bei Ihrer Meinung Objektivität und Sachlichkeit. Beziehen Sie keine Position aus ideellen oder moralischen Erwägungen.
· Achten Sie auf eine nachvollziehbare Begründung für Ihre Meinung. Vergessen Sie nicht, die tragenden Aspekte für Ihre Meinung zu dokumentieren.
q Ja q Nein

Ich gehe risikoorientiert vor?

· Bei der Wahrnehmung Ihrer Aufgaben sollen Sie am besten und sinnvollsten risiko-orientiert vorgehen. Das gilt auch für das Beraten. Bei unproblematischen Fragen brauchen Sie weniger intensiv prüfen.
· Orientieren Sie sich an einem einfachen Prinzip: Je komplexer, riskanter oder eingriffs-intensiver eine Bearbeitung ist, desto fundierter muss Ihre Prüfung ausfallen.
q Ja q Nein

Ich habe andere relevante Stellen eingebunden?

· Vermeiden Sie Fehleinschätzungen bei Themen oder Aspekten, bei denen Sie sich nicht so gut auskennen und eher mit Vermutungen oder Annahmen arbeiten müssten.
· Holen Sie andere Stellen im Unternehmen mit ins Boot. Das kann z. B. bei Fragen der technischen Umsetzung oder zum Stand der Technik die IT-Abteilung sein.
q Ja q Nein

Unsicherheiten oder Be-denken habe ich herausge-arbeitet und formuliert?

· Gerade wenn es kompliziert wird oder man beispielsweise im Bereich KI rechtliches Neuland betritt, kann es Unsicherheiten geben. Diese sollten Sie klar formulieren.
· Auch bei Bedenken ist wichtig, dass Sie diese klar formulieren. Achten Sie hier auf Sachlichkeit und halten Sie Ihre Bedenken schriftlich fest.
q Ja q Nein

Weitere Expertise habe ich hinzugezogen?

· Erkennen Sie, dass Sie in einem Bereich nicht über das nötige Wissen verfügen, hilft es nicht, wenn Sie einfach darüber hinweggehen. Gehen Sie offen damit um.
· Raten Sie zur Einbindung von Experten. Das können interne Stellen sein, die über das nötige Spezialwissen verfügen. Ist das Wissen intern nicht verfügbar, sollten Sie zur Ein-bindung externer Spezialisten raten.
q Ja q Nein

Ich habe mir Zeit für die Prüfung und Qualitäts-sicherung genommen?

· Bewertungen unter Stress und Druck vornehmen ist tödlich für eine gute Qualität. Neh-men Sie sich die Zeit, die Sie für eine fundierte Bewertung und Begründung brauchen.
· Manche Prüfungen müssen reifen und gehen nicht auf die Schnelle. Wiederholen und durchdenken Sie Ihre Prüfung. Das beugt falschen Weichenstellungen und Denkfehlern vor.
q Ja q Nein

Meine Prüfung und Empfehlung habe ich gut dokumentiert?

· Auch hier sollten Sie den risikobasierten Ansatz verfolgen. Ist etwas einfach zu lösen, kann die Dokumentation einfach ausfallen. Bei Schwierigem, Riskantem oder Kompli-ziertem sollte alles gut nachvollziehbar sein.
· Am besten ist es, wenn Sie Ihr Vorgehen und die Entwicklung einer Bewertung bzw. Empfehlung schriftlich festhalten. Dann ist der Weg dorthin auch in Zukunft leicht nachvollziehbar.
q Ja q Nein

Ich überlasse die Entscheidung anderen im Unternehmen?

· Formulieren Sie Ihre Bewertung oder Einschätzung immer als Empfehlung. Geben Sie dazu Ihre Einschätzung ab. Überlassen Sie jedoch das Entscheiden den verantwortli-chen Stellen im Unternehmen. Das ist in letzter Konsequenz die Unternehmensleitung.
· Dokumentieren Sie, wer wann welche Entscheidung getroffen hat. Hier kann es auch wichtig sein, dass die nächsten Schritte zur Umsetzung der Entscheidung festgehalten werden.
q Ja q Nein
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